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Für Soziale Innovationen ist die Freie Wohlfahrtspflege un-
entbehrlich 
 
1.  Wir erwarten eine verstärkte Anerkennung der besonderen Rolle der Freien Wohl-

fahrtspflege bei der Entwicklung, Förderung und Verbreitung sozialer Innovationen.  
 
2.  Bestehende Förderprogramme für soziale Innovationen müssen gemeinnützigen so-

zialen Organisationen gleichberechtigten Zugang bieten. 
 
 
 
(1) Die Wohlfahrtsverbände sind vielfältige 

Organisationen, die in der Praxis der So-
zialen Arbeit vor Ort fortwährend soziale 
Innovationen entwickeln. Darüber hinaus 
fördern sie die Entwicklung von Innovatio-
nen durch ihr fachliches Know How, 
durch die Mobilisierung von Ressourcen 
und durch die Stärkung der Selbsthilfe 
und die sozialanwaltschaftliche Reprä-
sentation von im politischen Prozess 
nicht genügend berücksichtigten Grup-
pen. Die Förderung sozialer Innovationen 
in der Freien Wohlfahrtspflege wird dabei 
nicht durch gewerbliche Interessen ein-
zelner Unternehmer, sondern durch die 
Ermöglichung von Partizipation und Teil-
habe in zivilgesellschaftlichen Organisati-
onsformen gewährleistet. Aufgrund ihrer 
flächendeckenden Präsenz sind die Or-
ganisationen der gemeinnützigen Freien 
Wohlfahrtspflege der entscheidende Ak-
teur bei der überregionalen und bran-
chenübergreifenden Verbreitung sozialer 
Innovationen. Die Freie Wohlfahrtspflege 
muss künftig ressortübergreifend als 
maßgeblicher Akteur bei der Entwicklung, 
Förderung und Verbreitung von sozialen 
Innovationen anerkannt werden. 
 

(2) Der Status der Gemeinnützigkeit ist mit 
Verpflichtungen verbunden, die die Orga-
nisationen der Freien Wohlfahrtspflege 
aus eigener Überzeugung eingehen. 

Diese Selbstbindung ist eine unerlässli-
che Grundlage für freiwilliges soziales 
Engagement in der Wohlfahrtspflege. 
Etwa drei Millionen Menschen sind in den 
Wohlfahrtsverbänden freiwillig engagiert. 
Mit dem Status der Gemeinnützigkeit ver-
pflichten sich die Wohlfahrtsorganisatio-
nen u.a. dazu, nur notwendige Rücklagen 
zu bilden. Anders als bei gewinnorientier-
ten Unternehmen, die einen leichteren 
Zugang zum Kapitalmarkt haben und un-
beschränkt Rücklagen bilden können, 
sind gemeinnützige Organisationen auf 
zusätzliche Finanzierungsmittel angewie-
sen. Mit den Folgen der Covid-19-Pande-
mie gilt das umso mehr. Dennoch 
bestehen zahlreiche Förderprogramme 
im Bereich der Digitalisierung und Inno-
vationsförderung, die gewinnorientierte 
Unternehmen fördern, dabei aber ge-
meinnützige Organisationen ausschlie-
ßen. Gerade die bedeutendsten Akteure 
im Bereich sozialer Innovationen, die ge-
meinnützigen Wohlfahrtsverbände, wer-
den dadurch in ihren 
Innovationsmöglichkeiten für die Gesell-
schaft eingeschränkt. 

 


